	
	
	



Arbeitsinspektorat
Canonicus Michael Gamper 1
39100 – Bozen (BZ)

arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



ANTRAG AUF GENEHMIGUNG FÜR DIE INSTALLATION VON VIDEOÜBERWACHUNGSANLAGEN
(Art. 4 des Gesetzes vom 20. Mai 1970 n. 300)

Der/die Unterzeichnende ____________________________________ geb. in  __________________  am ____________________ in seiner/ihrer Eigenschaft als gesetzliche/r Vertreter/in der Firma (Firmenname)   ____________________________________ 
Tätog im Bereich ____________________________________ 
Mit Sitz in der Gemeinde  ____________________________________ Prov. ______ PlZ  _____ , Straße ____________________________________ Nr. ________
Handelskammer von ____________________ Nr. ________; MwStNr. StNr.  ____________________; 
Tel. _____________________________ PEC: ____________________________________ [footnoteRef:1]    [1:  An diese zertifizierte E‑Mail‑Adresse werden alle Dokumente und Mitteilungen gesendet, die das mit diesem Antrag eingeleitete Verfahren betreffen] 

Email Kontakt für dieses Verfahren): ___________________________________
VORAUSGESCHICKT
	1.
	☐	eine Inspektionskontrolle mit Auflage wegen Verstoßes gegen Art. 4 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300, in Bezug auf die hier betroffene Anlage erhalten zu haben
	Protokoll Nr.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	Datum
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.



	
	☐	keine Inspektionskontrolle mit Auflage wegen Verstoßes gegen Art. 4 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300,  erhalten zu haben 

	
	
	

	2.
	☐	ass die Installation der Videoüberwachungsanlagen notwendig ist, aus denen sich zufällig und/oder indirekt und/oder potenziell eine Möglichkeit der Fernüberwachung von Arbeitnehmern ergeben kann, aus folgenden Gründen (auch zusätzlich zu jenen, die bereits genehmigt wurden) [footnoteRef:2]: [2:  Zutreffendes ankreuzen] 



	
	☐	a. Arbeitssicherheit[footnoteRef:3],  [3:  Diese Option ist nur auszuwählen, wenn im unternehmensinternen Dokument zur Risikobewertung die Verpflichtung zur Installation von Kameras zum Zweck der Arbeitssicherheit vorgesehen ist. ] 

insbesondere, bestehen die oben erwähnten Gründe vor allem wegen: 

	
	
	☐ der Notwendigkeit eines raschen Eingreifens der Rettungskräfte im Falle eines Unfalls
☐ Tätigkeiten mit besonderer Gefährdung oder Einsatz schädlicher Stoffe
☐ Arbeitnehmer, die an abgelegenen Orten arbeiten
☐ Vorhandensein von Unternehmensbereichen, die ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten sind (Zutrittsbeschränkung)
☐ anderen Gründen (genau angeben): __________________


	
	☐	       Die Risikobewertung (DVR) wird in Bezug auf die oben angeführten Gründe beigelegt 

	
	☐	b. Schutz des Unternehmensvermögens,
insbesondere, bestehen die oben erwähnten Gründe vor allem wegen:

	
	
	☐ Schutz vor Einbrüchen, Diebstählen oder Beschädigungen
☐ Vorhandensein von materiellen oder immateriellen Gütern von hohem Wert oder leicht entwendbaren Gegenständen (Maschinen, Ausrüstung, Waren, Computer usw.)
☐ anderen Gründen (genau angeben): __________________


	
	☐	c. Organisatorische und produktive Erfordernisse,
insbesondere, bestehen die oben erwähnten Gründe vor allem wegen:

	
	
	☐ Einsatz von Maschinen und Anlagen, die kontinuierliche Überwachung erfordern
☐ Videobasierte Kontrolle der Produkt- oder Prozessqualität
☐ Anlagen mit häufigem Bedarf an dringender Wartung
☐ anderen Gründen (genau angeben): __________________


	3.
	☐	dass im Unternehmen derzeit Arbeitnehmer/innen beschäftigt sind: 
	Gesamtanzahl:
	______________
	Davon in der Betriebsstätte Gegenstand dieses Antrags:
	______________



	
	☐	dass geplant ist, weitere Arbeitnehmer/innen einzustellen

	
	☐
	dass in keiner der betroffenen Betriebseinheiten (einschließlich des Hauptsitzes) eine Gewerkschaftsvertretung besteht

	
	
	oder

	
	☐	dass keine Einigung mit den bestehenden Gewerkschaftsvertretungen über die Installation der gegenständlichen Anlage erzielt wurde
che non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie presenti nelle unità produttive oggetto della presente domanda

	
	☐	dass das/die Protokoll/e über die Nichteinigung beigelegt wird/werden

	
	
	

	
	
	BEANTRAGT


	
	☐	die vorherige Genehmigung für die Installation und Nutzung einer Videoüberwachungsanlage gemäß Art. 4 des Gesetzes Nr. 300/1970, geändert durch Art. 23 des GvD 151/2015

	
	☐	die Ergänzung/Änderung einer bestehenden Anlage[footnoteRef:4]: [4:  Achtung: Es ist nicht erforderlich, einen Antrag auf Ergänzung oder Änderung der Anlage zu stellen, wenn neue Kameras oder neue Komponenten installiert werden, sofern diese dieselben technischen Eigenschaften wie die bisherigen aufweisen und für dieselben Zwecke verwendet werden.] 

	Genehmigung Nr.
	___________	
	Datum
	_______________



	
	
	Die Änderung wird aus folgenden Gründen beantragt[footnoteRef:5]: [5:  Diese Option ist nur zu verwenden, um die Ergänzung der Gründe für die Videoüberwachung mitzuteilen.] 

☐ Änderung der Aufbewahrungsdauer; 
☐ Änderung einer bestehenden geschlossenen Anlage in eine internet-/intranetbasierte Anlage; 
☐ Installation derselben Anlage aus denselben Gründen in einer neuen Betriebseinheit, die nicht in der bereits bestehenden Genehmigung enthalten ist


	
	
	Für folgende Standorte/Betriebseinheiten

	
	☐	Hauptsitz des Unternehmens, mit der Bezeichnung „________________“

	
	☐	Einzelne Betriebseinheit
Die Betriebseinheit befindet sich in __________, Straße ________, mit der Bezeichnung “_________“

	
	☐	Mehrere Betriebseinheiten

	
	
	
	Adresse 
	Tätigkeit
	Gründe (P. 2 a, b oder c)
	Anzahl Mitarb.
	Gewerkschaftsvertretung (ja/nein)

	  	  	  	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 



	
	
	In Kenntnis der strafrechtlichen Folgen falscher Angaben gemäß Art. 75 und 76 DPR 445/2000:


	
	
	ERKLÄRT
der/die Unterzeichnende  folgendes:

	
	
	Eigenschaften der Anlage:

	1.
	
	Standort:  _____________ (z.B. Eingang, Lager, Produktionsbereich)


	2.
	
	Ausrichtung:

	
	☐	fest (fix)

	
	☐	andere (z.B. Schwenk-/Zoom-Funktion)

	3.
	
	Funktionen: 

	
	☐	Ohne Audio

	
	☐	sonstiges  (spezifische Funktionen beschreiben):_______________________________

	4.
	
	Betriebszeiten der Anlage:

	
	☐	außerhalb der normalen Arbeitszeiten

	
	☐	24-Stunden-Betrieb / während der Arbeitszeit

	5.
	
	Zugriff auf die Bilder:

	
	☐	Monitor vor Ort
☐ nur Aufzeichnungen
☐ Aufzeichnungen und Echtzeitbilder
     Diese Funktion ist aus folgenden Gründen notwendig: 
     ______________________________________


	
	☐	Fernzugriff (Smartphone, mobile Geräte o.ä.)
☐ nur Aufzeichnungen
☐ Aufzeichnungen und Echtzeitbilder
     Diese Funktion ist aus folgenden Gründen notwendig: 
     ______________________________________


	
	☐	Andere Situationen (genau angeben)    ____________________________________


	6.
	
	Speicherung der Bilder:
Die Bilder werden wie folgt aufbewahrt: 

	
	☐	24/48 Stunden

	
	☐	mehr als 48 Stunden
Gründe für die längere Aufbewahrung angeben:[footnoteRef:6] [6:  Achtung: Falls keine gültigen Begründungen für eine längere Aufbewahrung vorliegen, wird die Anlage nur für die Speicherung der Bilder für 24/48 Stunden genehmigt] 

______________________________________________


	
	
	WEITERE ERKLÄRUNGEN


	
	☐	Die Anlagen erfassen nur Arbeitsbereiche, die mit den angegebenen Zwecken in Zusammenhang stehen;

	
	☐	Es werden keine Aufnahme von ausschließlich Arbeitnehmern vorbehaltenen Bereichen (Umkleiden, Sanitärbereiche) gemacht

	
	☐	Arbeitsplätze werden – wenn möglich – nicht kontinuierlich überwacht;

	
	☐	Bilder werden nicht verbreitet, außer zur Weitergabe an die Justizbehörde im Falle einer strafbaren Handlung;

	
	☐	Die Arbeitnehmer/innen werden gemäß Art. 4, Abs. 3 Gesetz 300/1970 informiert

	
	☐	Die Bestimmungen zum Datenschutz der EU‑DSGVO 2016/679 werden eingehalten;

	
	☐	Die Stempelsteuer von 32,00 € (zwei Marken zu je 16€) wurde entrichtet
☐ Stempelmarke für den Antrag Nr. _______________ ;
☐ Stempelmarke für die Genehmigung Nr. … _______________ ; dieselbe Stempelmarke wird nicht für andere Dokumente verwendet




	Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des Gesetzes Nr. 300/1970 (Arbeiterstatut) angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor/die Direktorin pro tempore des Arbeitsinspektorates an seinem/ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.
Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: nationale, territoriale und betriebliche Gewerkschaftsorganisationen. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln.
Datenübermittlungen: Die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer außerhalb der EU und des EWR ist nicht vorgesehen.
Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.
Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden, und zwar unbegrenzt (wie die Gültigkeit der Genehmigung).
Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten  stützt sich /  stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung (Zutreffendes ankreuzen). Bei automatisierter Entscheidungsfindung erfolgt diese nach der Logik, welche aus /// (Rechtsgrundlage angeben, in welcher die involvierte Logik beschrieben wird) zu entnehmen ist. Das Ergebnis dieser Entscheidungsfindung bestimmt den – positiven oder negativen – Ausgang des Verfahrens.
Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.
Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp. zur Verfügung.
Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.



☐ Gemäß den geltenden Bestimmungen bestätigt der/die Unterzeichner/in die Richtigkeit der gemachten Angaben sowie das vollständige Vorliegen aller genannten Dokumente.
☐ Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen

Datum   ___________________                                                            der gesetzliche Vertreter [footnoteRef:7] [7:  Es ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens auf dem vorliegenden Formular sowie auf allen vorgesehenen Anlagen erforderlich. Es wird daran erinnert, dass im Falle einer handschriftlichen Unterschrift zum Nachweis der Echtheit der Unterschrift eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments der erklärenden Person beizulegen ist.] 



